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  Anhang 1 
  
Nur für nationale Transporte geltende Vorschriften 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

Kapitel 1.1 Geltungsbereich und Anwendbarkeit 

1.1.3 Freistellungen 

1.1.3.1 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beför-
derungsdurchführung 

1.1.3.1.1 Für die Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.1 Buchstabe a) 
ADR gilt folgende Regelung: 
i) Die Gesamtmenge je Beförderungseinheit darf die in der Ta-

belle A angegebenen Werte nicht übersteigen. 
In nachstehender Tabelle bedeutet "höchstzulässige Ge-
samtmenge je Beförderungseinheit": 

− für Gegenstände die Bruttomasse in kg (für Gegenstände 
der Klasse 1 die Nettomasse des explosiven Stoffes in 
kg); 

− für feste Stoffe, verflüssigte Gase, tiefgekühlte verflüssigte 
Gase und gelöste Gase, die Nettomasse in kg; 

− für flüssige Stoffe und verdichtete Gase, der nominale 
Fassungsraum (Nenninhalt) des Gefässes in Liter. 
"Nominaler Fassungsraum (Nenninhalt) des Gefässes" 
bedeutet das Nennvolumen in Liter des im Gefäss enthal-
tenen gefährlichen Stoffes. Bei Flaschen für verdichtete 
Gase muss der nominale Fassungsraum (Nenninhalt) dem 
Fassungsraum für Wasser der Flasche entsprechen. 
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Tabelle A: 

 

Stoffe oder Gegenstände 
Höchstzulässige 
Gesamtmenge je 
Beförderungseinheit 

Klasse 1    :     1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, UN 0190 
Klasse 3    :     UN 3343 
Klasse 4.2 : Stoffe, die der Verpackungsgruppe I zugeordnet sind 
Klasse 4.3 : Stoffe, die der Verpackungsgruppe I zugeordnet sind 
Klasse 5.1 : UN 2426 
Klasse 6.1 : UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 und 3294 
Klasse 6.2 : UN 2814 und 2900 
Klasse 7    : UN 2912 bis 2919, 2977, 2978, 3321 bis 3333 
Klasse 8    :     UN 2215 (MALEINSÄUREANHYDRID, GESCHMOLZEN) 
Klasse 9    : UN 2315, 3151, 3152 und 3432 sowie Geräte, die solche Stoffe oder 

Gemische enthalten 
sowie ungereinigte leere Verpackungen, die Stoffe dieser Beförderungskategorie 
enthalten haben, ausgenommen Verpackungen, die der UN-Nummer 2908 zugeordnet 
sind. 

 
0 
 
 

Klasse 1    :  Stoffe der Unterklassen 1.1C bis 1.5D und Gegenstände der 
                        Unterklassen 1.1B und 1.2B  
Klasse 4.1 :  UN 3221 bis 3224 und 3231 bis 3240 und Stoffe der Verpackungs- grup-

pe I 
Klasse 4.2 :  Stoffe, die der Verpackungsgruppe II zugeordnet sind 
Klasse 4.3 :  Stoffe, die der Verpackungsgruppe II oder III zugeordnet sind 
Klasse 5.1 :  Stoffe, die der Verpackungsgruppe I zugeordnet sind 
Klasse 5.2 :  UN 3101 bis 3104, 3111 bis 3120 

 
1 

Stoffe und Gegenstände, die der Verpackungsgruppe I zugeordnet sind und nicht unter 
die höchstzulässigen Gesamtmengen 0 oder 1 fallen sowie Stoffe und Gegenstände der 
folgenden Klassen oder Gruppen: 

Klasse 1   :  Gegenstände der Unterklassen 1.1C bis 1.1J, 1.2C bis 1.2J, 1.3C bis 
1.3J, 1.4B bis 1.4S, 1.6N  

Klasse 2   :  Gruppen T, TC, TO, TF, TOC und TFC 
                        Druckgaspackungen: Gruppen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC und 
                        TOC 
Klasse 4.1 :     UN 3225 bis 3230 
Klasse 5.1 : Stoffe, die der Verpackungsgruppe II zugeordnet sind 
Klasse 5.2 :     UN 3105 bis 3110 
Klasse 9   :  UN 3245 

 
5 

Stoffe und Gegenstände, die der Verpackungsgruppe II zugeordnet sind und nicht unter 
die höchstzulässigen Gesamtmengen 0, 1 oder 5 fallen sowie Stoffe und Gegenstände 
der folgenden Klassen oder Gruppen: 

Klasse 2 :  Gruppe F 
Druckgaspackungen: Gruppe F 

Klasse 5.1 : Stoffe, die der Verpackungsgruppe III zugeordnet sind 
Klasse 6.1 :  Stoffe, die der Verpackungsgruppe III zugeordnet sind 

 
100 

Stoffe und Gegenstände, die der Verpackungsgruppe III zugeordnet sind und nicht unter 
die höchstzulässigen Gesamtmengen 0, 1, 5 oder 100 fallen sowie Stoffe und 
Gegenstände der folgenden Klassen oder Gruppen: 

Klasse 2  :  Gruppen A und O 
                        Druckgaspackungen: Gruppen A und O 
Klasse 3    :     UN 3473 
Klasse 4.3 : UN 3476 
Klasse 7 :  UN 2908 bis 2911 
Klasse 8    :     UN 2794, 2795, 2800, 3028 und 3477 
Klasse 9  :  UN 2990 und UN 3072 

 
300 

 
Wenn gefährliche Güter, die verschiedenen in der Tabelle A 
festgelegten höchstzulässigen Gesamtmengen zugeordnet 
sind, in derselben Beförderungseinheit befördert werden, darf 
die Summe 
- der Menge der Stoffe und Gegenstände der höchstzu-

lässigen Gesamtmenge 1, multipliziert mit 300, 
-  der Menge der Stoffe und Gegenstände der höchstzulässi-

gen Gesamtmenge 5, multipliziert mit 60, 
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- der Menge der Stoffe und Gegenstände der höchstzu-

lässigen Gesamtmenge 100, multipliziert mit 3 und 
- der Menge der Stoffe und Gegenstände der höchstzu-

lässigen Gesamtmenge 300 
300 nicht überschreiten. 

1.1.3.1.2  Unterabschnitt 1.1.3.1 Buchstabe b) ADR findet nur Anwendung 
auf Maschinen oder Geräte, einschliesslich der zu ihrem Betrieb 
erforderlichen Reservemenge gefährlicher Güter, soweit sie als 
technische Arbeitsmittel oder überwachungsbedürftige Anlage 
verwendet werden. 
Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn es sich bei 
den Apparaten oder bei den in ihnen enthaltenen Mengen an 
gefährlichen Gütern um Güter der Klasse 7 handelt. 

1.1.3.6.3 Freistellungen in Zusammenhang mit Mengen, die je Beför-
derungseinheit befördert werden 
a. Ist die Beförderung bestimmter gefährlicher Güter in Zu-

sammenhang mit Mengen, die je Beförderungseinheit be-
fördert werden (1.1.3.6 ADR) teilweise freigestellt, finden 
nachstehende Bestimmungen keine Anwendung: 
- die erhöhte Haftpflichtversicherung, 
- die Bestimmungen dieses Anhangs über das Halten und 

Parkieren. Die Verkehrsbeschränkungen (Art. 13 SDR) 
sind einzuhalten. 

b. Anwendung der Tabelle 1.1.3.6.3 ADR für Baustellentanks: 
Die Beförderung von max. 1150 l Dieselkraftstoff/Heizöl 
(leicht) (UN 1202) in Baustellentanks mit max. 1210 l Fas-
sungsraum, die den Vorschriften des Kapitels 6.14 entspre-
chen, unterliegt denselben Freistellungen wie Versandstü-
cke. Die Baustellentanks, nicht jedoch die Trägerfahrzeuge, 
mit denen sie befördert werden, müssen entsprechend Ka-
pitel 5.3 ADR mit Grosszetteln und orangefarbener Kenn-
zeichnung versehen sein. Für Baustellentanks gelten die 
gleichen Tunnelbeschränkungen wie für kennzeichnungs-
pflichtige Beförderungseinheiten. 

c. Beförderungspapier 
Ungereinigte,  leere Verpackungen der Beförderungskate-
gorie 4 sowie gefüllte oder leere Flaschen für Atemschutz-
geräte der Rettungsdienste und für Tauchgeräte (Kl. 2 UN 
1002, Klassifizierungscode 1A und UN 3156, Klassifizie-
rungscode 1O) dürfen ohne Beförderungspapier transpor-
tiert werden. 
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1.1.3.6.6 Die nachstehend aufgeführten Gegenstände: 
- 0378, 0044, Anzündhütchen; 
- 0339, 0012, Patronen für Handfeuerwaffen; 
- 0338, 0014, Patronen für Waffen, Manöver; 
- 0379, 0055,Treibladungshülsen, leer, mit Treibladungsan-

zünder 
unterliegen folgenden Vorschriften des ADR nicht: 
- Kapitel 5.3; 
- Abschnitt 5.4.3; 
- Teil 6 
- Kapitel 7.2; 
- Sondervorschrift CV1 des Abschnitts 7.5.11; 
- Teil 8 mit Ausnahme von:  

Unterabschnitt 8.1.2.1 a) und c); 
Unterabschnitt 8.1.4.1 a); 
Abschnitt 8.3.4; 
Sondervorschrift S1 (3) des Kapitels 8.5; 

- Teil 9. 
Bem. Betreffend Angabe im Beförderungspapier siehe 

Absatz 5.4.1.1.10 ADR. 
a. Diese Gegenstände dürfen nur im Einvernehmen mit der 

zuständigen Behörde den vorstehenden Benennungen zu-
geordnet werden. 

b. aufgehoben 
c. Die zulässige Höchstmasse beträgt 10 kg (Bruttomasse) je 

Versandstück und 50 kg je Fahrzeug.  

1.1.3.6.10 Unternehmen, die Lageranlagen mit wassergefährdenden Flüs-
sigkeiten warten, dürfen leere, ungereinigte Tanks, die sie wäh-
rend den Arbeiten an stationären Tanks zum Umschlag ver-
wenden, wie folgt in Abweichung von den Bestimmungen der 
SDR transportieren: 
a. Solche Tanks und ihre Trägerfahrzeuge sind nicht den Bau-, 

Ausrüstungs- und Kontrollvorschriften der SDR unterstellt. 
b. An den Aussenwänden der Tanks muss beidseits sowie vor-

ne und hinten je ein Gefahrenzettel Nr. 3 von mindestens 25 
cm Seitenlänge angebracht werden. 

c. Vorne und hinten am Trägerfahrzeug muss sich eine orange-
farbene Tafel ohne Kennzeichnungsnummer entsprechend 
des Absatzes 5.3.2.1.1 ADR befinden (z.B. Anhänger mit 
Tank = je 1 Tafel vorne und hinten; Zugfahrzeug ohne Tank 
= keine Tafeln). 

d. Der Fahrzeugführer ist von der Ausbildung gemäss Kapitel 
8.2 befreit. 

Alle übrigen Vorschriften der SDR bleiben anwendbar. 
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1.1.3.7 Gefährliche Güter enthaltende Abfälle aus Haushaltungen 
(Haushaltsabfälle) 

1.1.3.7.1 Haushaltsabfälle mit identifizierbaren Gefahrgütern 
  Abweichend von den Vorschriften des ADR über Verpackung, 

Zusammenpackung, Bezettelung, Kennzeichnung und Klassie-
rung dürfen gefährliche Güter enthaltende Abfälle aus Haushal-
tungen von den Sammelstellen bis zu den Entsorgungsunter-
nehmungen befördert werden, sofern ein behördlich 
anerkannter Sachverständiger: 
a) diese Abfälle nach ihren gefährlichen Eigenschaften sowie 

im Hinblick auf Massnahmen bei Zwischenfällen und Unfäl-
len beurteilt und klassifiziert, wobei unter folgenden Voraus-
setzungen eine vereinfachte Zuordnung zulässig ist: 
Wenn die genaue Klassifizierung eines Stoffes unsicher ist, 
sind auf der Grundlage der Kenntnis des Absenders über 
den Stoff eine vorläufige Klasse, offizielle Benennung für die 
Beförderung und UN-Nummer zuzuordnen, und zwar unter 
Anwendung: 

• der Klassifizierungskriterien des Kapitels 2.2 und 
• der Grundsätze der Absätze 2.1.3.5.2, 2.1.3.5.3 und 

2.1.3.5.4 ADR. 
 Erforderlich ist eine Einstufung, welche die überwiegende 

Gefahr berücksichtigt, wobei auch die Verwendung von ge-
eigneten n.a.g.-Eintragungen zulässig ist. 

b) diese Abfälle in geeignete Sammelbehälter verpackt, wobei 
die Kennzeichnung und Bezettelung der einzelnen Verpa-
ckungen entfällt, wenn dies auf den Sammelbehältern er-
folgt. 

c) den Fahrzeugführer entsprechend instruiert. 
  Das Beförderungspapier muss die Angabe „Beförderung ge-

mäss Absatz 1.1.3.7.1 SDR“ enthalten, wobei die Angabe der 
technischen Benennung gemäss Unterabschnitt 3.1.2.8 ADR 
nicht erforderlich ist und sich die Angaben gemäss Absatz 
5.4.1.1.1 e) ADR auf die Bruttomasse und die Anzahl der 
Sammelbehälter beschränken können. 

1.1.3.7.2  Haushaltsabfälle mit nicht identifizierbaren Gefahrgütern 
  Abweichend von den Vorschriften des ADR dürfen gefährliche 

Güter enthaltende Abfälle aus Haushaltungen, die durch den 
Sachverständigen nicht gemäss Absatz 1.1.3.7.1. a) klassifiziert 
werden können, in Mengen bis höchstens 50 kg oder l pro Be-
förderungseinheit in Versandstücken, die den Prüfanforderun-
gen der Verpackungsgruppe II entsprechen, befördert werden. 
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  Werden diese Versandstücke als Innenverpackung in eine wei-
tere, den Prüfanforderungen der Verpackungsgruppe II ent-
sprechende Aussenverpackung verpackt, kann die Menge pro 
Beförderungseinheit auf 300 kg oder l erhöht werden. 
Die Versandstücke sind mit den Gefahrzetteln nach den Mus-
tern 3, 6.1, 8 und 9 sowie mit der dauerhaften und gut sichtba-
ren Aufschrift „Gefahrgut, nicht identifiziert“ zu versehen. 
Mitzuführen ist ein Begleitdokument mit mindestens folgenden 
Angaben: 

• Vermerk: „Beförderung gemäss Absatz 1.1.3.7.2 SDR“; 

• Name und Anschrift des Absenders/der Absender; 

• Name und Anschrift des Empfängers/der Empfänger; 

• Anzahl und Gewicht der Versandstücke. 

1.1.3.8 Rücklieferung von Feuerwerkskörpern 

Bem. Für die Freistellungen gemäss Unterabschnitt 1.1.3.6 
SDR/ADR ist auch bei Anwendung von Unterabschnitt 
1.1.3.8 SDR die aufgeführte Menge im Beförderungs-
papier massgebend. 

Die Anwendung der nachfolgenden Regelung beschränkt sich 
auf die Rücklieferung von Feuerwerkskörpern der UN-Nummern 
0335, 0336 und 0337 von den Detailhandelsgeschäften bis zu 
deren Lieferanten: 
a) Als Nettoexplosivmasse darf abweichend von Absatz 

5.4.1.2.1 a) ADR der im Beförderungspapier der Anlieferung 
eingetragene Wert oder die Bruttomasse der Versandstücke 
eingetragen werden; oder 

b) Abweichend von den Vorschriften des ADR dürfen die ge-
nannten Feuerwerkskörper als "UN 0335" befördert werden. 
Als Nettoexplosivmasse darf abweichend von Absatz 
5.4.1.2.1 a) ADR der Wert für alle Stoffe und Gegenstände 
vom Beförderungspapier der Anlieferung oder die Brutto-
masse der Versandstücke eingetragen werden. 

Das Beförderungspapier muss die Angabe „Rücklieferung von 
Feuerwerkskörpern gemäss 1.1.3.8 SDR“ enthalten. 

Kapitel 1.5 Abweichungen 

1.5.2 Militärische Sendungen 
Für militärische Sendungen gelten die Bestimmungen über den 
militärischen Strassenverkehr. 
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Kapitel 1.6 Übergangsvorschriften 

1.6.1.5 Stoffe und Gegenstände dürfen bis zum 30. Juni 2009 nach 
den bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Vorschriften beför-
dert werden. 

1.6.3 Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks, Bat-
terie-Fahrzeuge und Baustellentanks 

1.6.3.21 Tankcontainer, die nach den bis zum 31. Dezember 1987 gel-
tenden Vorschriften der Rn. 212 127 (5) des Anhangs B.1b für 
die Beförderung bestimmter Stoffe zugelassen wurden, dürfen 
als Grosspackmittel (IBC) für die Beförderung dieser Stoffe wei-
terverwendet werden, wenn sie den folgenden Vorschriften des 
ADR entsprechen: 6.5.3, 6.5.4.4 und 6.5.4.5. 

1.6.3.22 Aufgehoben 

1.6.3.23 Aufgehoben 

1.6.3.24 Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die 
vor dem 1. Januar 1999 gebaut wurden und den Vorschriften 
des Kapitels 6.8 ADR nicht entsprechen, jedoch aufgrund von 
EMPA-Richtlinien und Protokollen sowie der EGI Technischen 
Anweisung TA 005 vom 3. Dezember 1997 bestimmten Über-
gangsbestimmungen unterliegen, dürfen bis zum 31. Dezember 
2010 weiterverwendet werden. 
Die übrigen Bestimmungen der SDR bleiben anwendbar. 

1.6.3.25 Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks mit 
kreisrundem oder elliptischem Querschnitt mit einem Krüm-
mungsradius von höchstens 2 m, die nach den EMPA-Richt-
linien mit einer Toleranz von 50 mm auf den Vergleichdurch-
messer von 1800 mm gebaut wurden, dürfen bis zum 31. De-
zember 2015 weiterverwendet werden. Diese Tanks dürfen ab 
1. Januar 2011 nicht mehr umgebaut oder verändert werden. 
Die übrigen Bestimmungen der SDR bleiben anwendbar. 

1.6.3.26 Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die 
nach den EMPA-Richtlinien mit einem Tankkörper in Material-
qualität PE460 und Tankböden in unterschiedlicher Material-
qualität gebaut wurden und deren Böden nicht den in 6.8.2.1.17 
bis 6.8.2.1.22 ADR enthaltenen Bestimmungen über die Wand-
dicke entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 2015 weiter-
verwendet werden. Diese Tanks dürfen ab 1. Januar 2011 nicht 
mehr umgebaut oder verändert werden. 
Die übrigen Bestimmungen der SDR bleiben anwendbar. 

1.6.3.27 Saug-Druck-Tanks für Abfälle zur Beförderung von gefährlichen 
Sonderabfällen im Sinne des Unterabschnitts 1.2.1 ADR, die 
vor dem 1. Januar 1999 gemäss der bis zum 31. Dezember 
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1998 geltenden EMPA-Richtlinie gebaut wurden, jedoch nicht 
den ab 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften des Kapitels 6.10 
ADR entsprechen, dürfen nach diesem Datum im Binnen-
verkehr weiterverwendet werden. Sie unterliegen den tech-
nischen Vorschriften der EMPA-Richtlinie mit Ausnahme der 
darin enthaltenen Prüffristen. Sie unterliegen den in Abschnitt 
6.10.4 ADR enthaltenen Prüffristen. 

1.6.3.28 Baustellentanks, die vor dem 1. Januar 1988 gebaut wurden, 
jedoch den Vorschriften des Kapitels 6.14 dieses Anhangs nicht 
entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 2010 weiter ver-
wendet werden. Sie dürfen ab 1. Januar 2003 nicht mehr um-
gebaut oder verändert werden. 

1.6.5 Fahrzeuge 

1.6.5.7  In Abänderung der Bemerkungen b), c), d) und g) der Tabelle in 
Abschnitt 9.2.1 ADR besteht für Fahrzeuge, die gemäss Unter-
abschnitt 9.2.3.1 ADR mit ABV und Dauerbremse ausgerüstet 
sein müssen, keine Nachrüstpflicht, sofern sie vor dem 1. Ja-
nuar 1994 erstmals zugelassen worden sind. 
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Teil 4 Vorschriften für die Verwendung von Ver-
packungen und Tanks  

Kapitel 4.1 Verwendung von Verpackungen, einschliesslich Gross-
packmittel (IBC) und Grossverpackungen 

4.1.1 Allgemeine Vorschriften für das Verpacken gefährlicher 
Güter mit Ausnahme von Gütern der Klassen 2, 6.2 und 7 in 
Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und 
Grossverpackungen 

4.1.1.16 Die in Unterabschnitt 4.1.1.16 ADR erwähnten Verpackungen, 
einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen 
sind nicht zugelassen. 
Werden gefährliche Güter in Verpackungen gemäss Unterab-
schnitt 4.1.1.16 ADR importiert, so ist deren unveränderte 
Weiterbeförderung an den Endverbraucher zulässig. 

4.1.1.19 Beförderung von angebrochenen Versandpackungen 
Für die im Unterabschnitt 7.5.2.2, Fussnote a, ADR bezeichne-
ten Transporte sind die gemäss Sprengstoffverordnung1 zu 
Sprengzwecken zugelassenen Sprengmittel, die sich in ange-
brochenen Versandpackungen befinden, in geschlossenen Be-
hältern nach Anhang 11.2 der Sprengstoffverordnung mitzu-
führen. Die Behälter müssen nach Kapitel 6.1 ADR bauartge-
prüft und für die Beförderung dieser Sprengmittel zugelassen 
sein. Die Bestimmungen des Absatzes 2.2.1.1.6, Bemerkung 3, 
ADR sind einzuhalten. 

 

                                            
1  Verordnung vom 27. November 2000 über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff-

verordnung, SprstV), SR 941.411 
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4.1.4 Verzeichnis der Verpackungsanweisungen 

4.1.4.1 Verpackungsanweisungen für die Verwendung von Ver-
packungen (ausser Grosspackmitteln [IBC] und Grossver-
packungen) 

P 200 Verpackungsanweisung P 200 
C. Wiederkehrende Prüfung 
(9) i) Bei Gefässen aus Verbundwerkstoffen für Gase der 

Gruppen A, O und F müssen die wiederkehrenden Prü-
fungen alle 5 Jahre durchgeführt werden. 
Diese Prüffrist kann vom EGI bis auf 10 Jahre verlängert 
werden, sofern der Nachweis der Dauerfestigkeit er-
bracht ist. 

 ii)  Zu Tauchzwecken verwendete Gefässe für Gase der 
Klassifizierungscode 1A und 1O müssen alle zweiein-
halb Jahre einer Sichtprüfung und alle fünf Jahre einer 
vollständigen wiederkehrenden Prüfung unterzogen 
werden. 

Kapitel 4.2 Verwendung von ortsbeweglicher Tanks 
Die in der Bemerkung 2 des Kapitels 4.2 ADR erwähnten Tanks 
und MEGC sind nicht zugelassen. 
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Teil 5 Aufgehoben 
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Teil 6 Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen, 
Grosspackmittel (IBC), Grossverpackungen und 
Tanks 

Kapitel 6.8 Vorschriften für den Bau, die Ausrüstung, die Zulassung 
des Baumusters, die Prüfung und die Kennzeichnung von 
festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, 
Tankcontainern und Tankwechselaufbauten (Tankwech-
selbehältern), deren Tankkörper aus metallenen Werkstof-
fen hergestellt sind, sowie von Batterie-Fahrzeugen und 
Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) 

6.8.2 Vorschriften für alle Klassen 

6.8.2.4.3 Die Einrichtungen für die Gaspendelung während des Befüllens 
und Entleerens der Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks, Bat-
terie-Fahrzeuge und MEGC (siehe Absatz 4.3.2.3.3. ADR) gel-
ten als Bedienungsausrüstung der Tanks. Diese Einrichtungen 
müssen bei der erstmaligen Prüfung, den wiederkehrenden und 
den Ausrüstungsprüfungen der Tanks von der zuständigen Be-
hörde auf Dampfdichtheit geprüft werden. 

Kapitel 6.10 Vorschriften für den Bau, die Ausrüstung, die Zulassung, 
die Prüfung und die Kennzeichnung von Saug-Druck-Tanks 
für Abfälle 

6.10.1 Allgemeines 

6.10.1.2 Anwendungsbereich 

6.10.1.2.2 Die Technische Richtlinie vom 31. Oktober 1989 der Eidgenös-
sischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt für Saug-
Druck-Tanks (EMPA-Richtlinie) gilt nur für die Saug-Druck-
Tanks, die bis zum 31. Dezember 1998 gebaut wurden. 

6.10.4.1 Saug-Druck-Tanks gemäss Absatz 6.10.1.2.2 dieses Anhangs 
sind den in Abschnitt 6.10.4 ADR genannten Prüffristen unter-
stellt. 

Kapitel 6.14 Vorschriften für den Bau, die Ausrüstung, die Zulassung 
des Baumusters sowie die Prüfung von Baustellentanks 

Bem.   1. Für Grosspackmittel (IBC) siehe Kapitel 6.5; für ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7; 
für festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks, Tankcontainer und Tankwech-
selaufbauten (Tankwechselbehälter), deren Tankkörper aus metallischen Werkstoffen 
hergestellt sind, sowie Batterie-Fahrzeuge und Gascontainer mit mehreren Elementen 
(MEGC) siehe Kapitel 6.8; für faserverstärkte Kunststofftanks siehe Kapitel 6.9. 

2. Dieses Kapitel gilt für festverbundene Tanks oder Tankcontainer. 

6.14.1 Allgemeines 

6.14.1.1 Begriffsbestimmungen 
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 Baustellentanks (BT): Behälter für Treibstoffe, welche tempo-
rär zur Betankung von Maschinen ver-
wendet werden. 

 Sie werden unabhängig von ihrer Grös-
se als Tankcontainer oder als festver-
bundene Tanks nach Kapitel 6.8 ADR 
betrachtet. 

 Sie bestehen aus einem Innentank und 
einer geschlossenen Auffangwanne 
(Aussentank) 

 Bem. - Ein Tank, der vollständig den Vorschriften des Kapitels 
6.8 ADR entspricht, gilt nicht als «Baustellentank». 

- Die Kennzeichnung richtet sich nach Kapitel 5.3 ADR 

6.14.1.2 Anwendungsbereich 

6.14.1.2.1 Die besonderen Vorschriften der Abschnitte 6.14.2 und 6.14.3 
ergänzen oder ändern Kapitel 6.8 ADR für Baustellentanks. Im 
Übrigen müssen alle Vorschriften des Kapitels 6.8 ADR mit 
Ausnahme der Absätze 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15 bis 
6.8.2.1.23 eingehalten werden. 

   Die Baustellentanks dürfen nur für die Lagerung und den 
Transport von UN 1202 Dieselkraftstoff/Heizöl verwendet wer-
den. 

6.14.2 Bau 
6.14.2.1 Innentanks bis und mit 2000 l Inhalt müssen aus 3 mm Baustahl 

(oder gleichwertige Wanddicke nach Formel in 6.8.2.1.18 ADR), 
bei Inhalten über 2000 l aus mindestens 5 mm Baustahl (oder 
gleichwertige Wanddicke nach Formel 6.8.2.1.18 ADR) herge-
stellt sein. 
Die Aussentanks (Auffangwanne) müssen mindestens gleich 
dick sein wie die Innentanks. 

  Im weiteren sind die Anforderungen der Gewässerschutzge-
setzgebung einzuhalten. 

6.14.3  Prüfungen und Zulassung des Baumusters 

6.14.3.1 Baumusterprüfung 
- Genehmigung der Konstruktionsunterlagen   
- Druckprüfung mit 0,5 bar, Innenkontrolle und Kontrolle der 

Ausrüstung des Innenbehälters sowie eine Sichtprüfung der 
Auffangwanne. 

6.14.3.2 Erstmalige Prüfung 
- Bauprüfung 
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- Druckprobe 0,5 bar des Innenbehälters 
- Sichtprüfung der Auffangwanne 

6.14.3.3 Wiederkehrende Prüfung 
Für sämtliche Arten von Baustellentanks: alle 5 Jahre. 
Die wiederkehrende Prüfung besteht aus: 
- Innenkontrolle des Innenbehälters 
- Druckprüfung des Innenbehälters mit Wasser 0,5 bar (oder 

dem auf dem Tankschild angegebenen Druck) 
- Sichtprüfung der Auffangwanne 
- Kontrolle der Bedienungsausrüstung 
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Teil 7 Vorschriften für die Beförderung, die Be- und Ent-
ladung und die Handhabung 

7.5.11 Zusätzliche Vorschriften für bestimmte Klassen oder Güter 
Abweichend von der Sonderbestimmung CV 36 sind die Ver-
sandstücke stets in offene oder belüftete Fahrzeuge oder in of-
fene oder belüftete Container zu verladen. 
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Teil 8 Vorschriften für die Fahrzeugbesatzungen, die 
Ausrüstung, den Betrieb der Fahrzeuge und die 
Dokumentation 

Kapitel 8.1 Allgemeine Vorschriften für die Beförderungseinheit und 
das Bordgerät 

8.1.2.1.d) Bei dem gemäss Unterabschnitt 1.10.1.4 ADR von jedem Mit-
glied der Besatzung mitzuführenden Dokument muss es sich 
um einen amtlichen Ausweis handeln. 

Kapitel 8.2 Vorschriften für die Ausbildung der Fahrzeugbesatzung 

8.2.1 Allgemeine Vorschriften für die Ausbildung der Fahrzeug-
führer 

8.2.1.10 Aufbaukurs für Fahrzeugführer der Klasse 7 

8.2.1.10.1 Ungeachtet der höchstzulässigen Fahrzeugmasse gelten die 
Vorschriften des Abschnitts 8.2.1 ADR über anerkannte Schu-
lungen und die Erteilung von Bescheinigungen über die Teil-
nahme an anerkannten Schulungen für Führer von Fahrzeugen, 
die radioaktive Stoffe mit UN 2912 bis 2919, 2977, 2979, 3321 
bis 3333 befördern. 

8.2.1.10.3 Die Führer von Fahrzeugen, die ausschliesslich Stoffe der 
Klasse 7 und diese nur innerhalb der Schweiz transportieren, 
können von der Teilnahme am Grundkurs befreit werden. Sie 
haben einen Strahlenschutzkurs (8 Unterrichtseinheiten) und 
den Aufbaukurs für die Beförderung radioaktiver Stoffe (8 Un-
terrichtseinheiten) zu besuchen und die Prüfung zu bestehen. 
Der Kursbesuch und die bestandene Prüfung werden mit dem 
Vermerk ” Beförderung von radioaktiven Stoffen gemäss Unter-
abschnitt 8.2.1.10.3, Anhang 1, SDR, gilt nur für Transporte in 
der Schweiz ”, in der im Absatz 8.2.2.8.3 ADR beschriebenen 
Bescheinigung, bestätigt. Die Bescheinigung wird verlängert, 
wenn der Kandidat den Nachweis erbringt, dass er an einem 
Auffrischungskurs gemäss 8.2.1.5 ADR teilgenommen und die 
Prüfung bestanden hat. 

8.2.1.11 Ausbildung von Fahrzeugführern mit Sprengausweis  

 

                                           

Die einsatzberechtigten Inhaber von durch das Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie (BBT) ausgestellten Spreng-
ausweisen (Art. 57 und 58 der Sprengstoffverordnung2) sind 
berechtigt, gefährliche Güter der Klasse 1 ADR (explosive Stof-
fe und Gegenstände mit Explosivstoff), über die Freimenge hin-

 
2 Verordnung vom 27. November 2000 über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffver-
ordnung, SpstV), SR 941.411 
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aus, zu befördern. Diese Berechtigung erstreckt sich jedoch nur 
auf den Transport von Sprengmitteln und pyrotechnischen Ge-
genständen, die nach den ausgestellten Ausweisen verwendet 
werden dürfen. 

8.2.1.12 Ausbildung für Fahrzeugführer beim Transport mit anste-
ckungsgefährlichen Stoffen und genetisch veränderten Or-
ganismen 

 Die Führer von Fahrzeugen, die ausschliesslich Stoffe der Klas-
sen 6.2, UN-Nummern 2814, 2900, 3291, 3373 sowie der Klas-
se 9, UN-Nummer 3245, transportieren, können von der Teil-
nahme am Grundkurs befreit werden. Sie müssen eine 
mindestens einjährige spezifische Erfahrung im Umgang mit 
ansteckungsgefährlichen oder genetisch veränderten Organis-
men nachweisen. Zudem müssen sie an einem von den zu-
ständigen Behörden anerkannten Kurs teilnehmen und eine 
Prüfung bestehen. Der Kursbesuch und die bestandene Prü-
fung werden mit dem Vermerk „Gültig für die Beförderung der 
UN-Nummern 2814, 2900, 3291, 3373 und 3245 (gemäss Un-
terabschnitt 8.2.1.12, Anhang 1, SDR) in der Schweiz“ in der 
Bescheinigung bestätigt. Der Ausweis kann gemäss Unterab-
schnitt 8.2.1.5 ADR durch nochmaliges Absolvieren des Kurses 
8.2.1.12 SDR verlängert werden. 

Kapitel 8.4 Vorschriften für die Überwachung der Fahrzeuge 

8.4.1 Halten und Parkieren im Allgemeinen 
Das freie Halten und Parkieren eines Fahrzeugs mit Gütern, die 
dieser Verordnung unterstellt sind, ist auf öffentlichen Strassen 
untersagt, wenn der Transport selbst es nicht erfordert (Bela-
den, Entladen, Kontrolle der Fahrzeuge oder der Ladung, Ver-
pflegung des Fahrzeugführers, schlechte Witterungsverhält-
nisse usw.). Nach Möglichkeit soll freies Halten oder längeres 
Parkieren nicht an Orten erfolgen, zu denen Unbefugte Zutritt 
haben.  
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8.4.2 Halten und Parkieren bei Nacht oder bei schlechter Sicht 
 Wenn nachts oder bei schlechter Sicht ein Fahrzeug wegen 

Versagens der Beleuchtung auf der Fahrbahn stillsteht, so 
müssen die in Abschnitt 8.1.5 ADR vorgeschriebenen Warn-
zeichen je 10 m vor und hinter dem Fahrzeug aufgestellt wer-
den. Ausserdem ist das Pannensignal gemäss Artikel 23 Absatz 
2 VRV in wenigstens 50 m Entfernung aufzustellen. 

8.4.3 Halten und Parkieren eines Fahrzeugs, das eine besondere 
Gefahr darstellt 
Wenn die im haltenden oder parkierenden Fahrzeug geladenen 
gefährlichen Güter eine besondere Gefahr für die Strassenbe-
nützer bilden (z.B. wenn Güter, die für Fussgänger, Tiere oder 
Fahrzeuge gefährlich sein können, auf der Strasse verschüttet 
sind) und die Fahrzeugbesatzung die Gefahr nicht rasch be-
seitigen kann, sind die nächsten zuständigen Behörden unver-
züglich zu benachrichtigen. Weiter hat die Fahrzeugbesatzung 
die Massnahmen gemäss Weisung zu treffen (Absatz 5.4.3 
ADR/SDR).  

Kapitel 8.5 Zusätzliche Vorschriften für besondere Klassen oder Güter 
 Die Sondervorschriften S11 (3) und S12 sind nicht anwendbar. 
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